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Die Stadt Delitzsch ist Eigentümerin des Grundstücks Gellertstraße 26a in Delitzsch, auf dem 

das Diakonische Werk Delitzsch/Eilenburg e. V. auf der Grundlage des Nutzungs- und Über-

nahmevertrages vom 28./30. August 1993 als freier Träger die Kindertageseinrichtung „Re-

genbogen“ (vormals „Burattino“) betreibt. Vor dem Hintergrund einer veränderten Bedarfssitu-

ation hat die Stadt Delitzsch, legitimiert durch Stadtratsbeschluss vom 26. Mai 2016 (Be-

schluss-Nr. 23/16), den Nutzungs- und Übernahmevertrag mit Schreiben vom 1. Juni 2016 

zum 31. Dezember 2019 gekündigt. Nachdem sich nunmehr die Bedarfssituation erneut ver-

ändert und der Stadtrat den vorgenannten Beschluss in seiner Sitzung am 28. Februar 2017 

wieder aufgehoben und den Weiterbetrieb der Kindertageseinrichtung „Regenbogen“ durch 

den bisherigen freien Träger beschlossen hat (Beschluss-Nr. 2/2017), schließen nunmehr 

 

die Große Kreisstadt Delitzsch, Markt 3, 04509 Delitzsch, vertreten durch den Oberbürger-

meister, Herrn Dr. Manfred Wilde, 

Stadt, 

und 

 

das Diakonische Werk Delitzsch/Eilenburg e.V., Markt 15, 04509 Delitzsch, vertreten durch 

den Geschäftsführer, Herrn Tobias Münscher-Paulig, 

Diakonie, 

 

folgenden 

 

Nutzungs- und Übernahmevertrag 

zur Betreibung der Kindertageseinrichtung „Regenbogen“ 

 

§ 1 

Vertragspartner, Gegenstand und Grundlagen 

 

(1) Die Stadt überträgt der Diakonie die in ihrem Eigentum befindliche betriebsbereite Kin-

dertageseinrichtung „Regenbogen“ in 04509 Delitzsch, Gellertstraße 26a, zur mietfreien 

Nutzung und zwar gemäß Lageplan auf der Anlage 1 (Grundstück, Außenanlagen, Spiel-

platz), eingetragen im Grundbuch von Delitzsch Flur 3 / Flurstück 80/47 mit einer Teilflä-

che von ca. 8.643 m². 

 

Anlage zur DS 63-17 
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(2) Grundlagen für den Betrieb und die Finanzierung der Kindertageseinrichtung ist das 

Sächsische Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat Sach-

sen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen - SächsKitaG) i.d.F. vom 15. Mai 2009 

(SächsGVBl. S. 225), in der jeweils gültigen Fassung. 

 

(3)  Das Eigentum der zur mietfreien Nutzung überlassenen Sache verbleibt bei der Stadt. 

Die Parkplätze neben dem Gebäude sind öffentlich und damit nicht Vertragsgegenstand. 

 

(4)  Die Diakonie verpflichtet sich, während der Dauer dieser Vereinbarung das Objekt unter 

möglichster Ausnutzung weiterhin als Kindertageseinrichtung für die Betreuung von Kin-

derkrippen- und Kindergartenkindern, bis 31. Juli 2019 zudem auch für die Betreuung 

von Hortkindern, im Rahmen der Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII zu betreiben. Die 

Stadt behält sich im Fall des Bedarfsrückganges vor, Teile der Einrichtung für andere 

öffentliche Aufgaben zu nutzen.  

 

(5)  Der Diakonie wird erlaubt, in einem Teil der Kellerräumlichkeiten (vgl. Anlage 2 – Anm.: 

muss noch erstellt werden) in eigener Verantwortung auf eigene Kosten und mit eigenen 

Gerätschaften eine Kochküche für die Gemeinschaftsverpflegung zu betreiben. Die Nut-

zung nach Absatz 4 geht dieser Nutzung nach Absatz 5 vor. Die derzeitige Nutzung der 

Räumlichkeiten für die Senioren-Tagespflege sowie die weiteren Fremdnutzungen (ins-

besondere Kleiderkammer und Jugendmigrationsdienst) sind bis zum 31. Dezember 

2017 im Gebäude erlaubt. Zur Herstellung der Baufreiheit erfolgt die tatsächliche Räu-

mung bei Umzug der Tages- und Verhinderungspflege in die Stauffenbergstraße. 

 

(6)  Die Diakonie verpflichtet sich, die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und 

weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege (Elternbeitragssatzung) vom 28. Januar 2016, bekanntgemacht im 

Amtsblatt der Großen Kreisstadt Delitzsch vom 6. Februar 2016, in der jeweils gültigen 

Fassung anzuwenden. 

 

§ 2 

Vertragsdauer, Beendigung der Vereinbarung 

 

(1)  Das Vertragsverhältnis wird für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 31. Juli 2019 geschlos-

sen. Danach verlängert es sich stillschweigend jeweils um weitere 2 Schuljahre (Schul-

jahr vom 1. August des Jahres bis 31. Juli des Folgejahres), wenn es nicht 1 Jahr vor 

Vertragsablauf durch einen der Vertragspartner schriftlich gekündigt wird. 
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(2)  Darüber hinaus besteht ein außerordentliches fristloses Kündigungsrecht 

a) für beide Vertragsparteien, wenn der andere Vertragspartner trotz Mahnung, bei der 

die Kündigung anzudrohen ist, diesen Vertrag nicht erfüllt, 

b) für die Diakonie, wenn sie infolge schwerwiegender Ereignisse, insbesondere bei Ent-

zug der Betriebserlaubnis oder Zahlungsunfähigkeit, den Betrieb der Einrichtung nicht 

mehr aufrechterhalten kann, 

c) für die Stadt, wenn wegen Änderung der einschlägigen Rechtsvorschriften oder aus 

anderen wichtigen Gründen, insbesondere bei dringend notwendiger anderweitiger 

Nutzung, Veränderung oder Beseitigung des Gebäudes dieser Vertrag nicht mehr 

fortgesetzt werden kann. 

 

§ 3 

Gebäudeinstandhaltung, bauliche Veränderungen 

 

(1)  Falls während des Vertragsverhältnisses bauliche Mängel am Gebäude auftreten oder 

Vorkehrungen zum Schutze der überlassenen Einrichtung gegen nicht vorgesehene Ge-

fahren erforderlich werden, hat die Diakonie die Stadt Delitzsch unverzüglich zu benach-

richtigen. Dies gilt auch, wenn andere natürliche oder juristische Personen oder Behör-

den bezüglich des Gebäudes Ansprüche stellen oder Auflagen erteilen. Versäumt die 

Diakonie diese Anzeigepflicht, so hat sie den daraus entstehenden Schaden zu erset-

zen. 

 

(2)  Die Diakonie ist zu baulichen Veränderungen, Erweiterungen und Modernisierungen in 

und an dem Gebäude sowie zu Umgestaltungen der Anlagen auf dem Grundstück be-

fugt, nachdem dazu die schriftliche Zustimmung der Stadt Delitzsch eingeholt worden 

ist. Die Diakonie hat bei Beendigung des Vertrages gegen die Stadt oder deren Rechts-

nachfolgerin in Bezug auf das Grundstück keinen Anspruch auf Erstattung des Anschaf-

fungswertes aller baulichen Maßnahmen (Veränderungen, Modernisierungen). 

 

§ 4 

Gebäudebewirtschaftung 

 

(1)  Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Gebäudes, seiner Einrichtungen und der Au-

ßenanlagen obliegt der Diakonie. Sie hat bei dem Betrieb mit der Umsicht eines gewis-

senhaften Benutzers zu verfahren und auf Schonung des Gebäudes, der Anlagen und 

des Inventars zu achten. 



Mit Diakonie abgestimmter Entwurf - Stand: 24.05.2017 Seite 4 von 6 

 

(2)  Die ordnungsgemäße Überprüfung bzw. Wartung technischer Anlagen (u.a. Feuerlö-

scher, Rauchwärmeanlage, ortsveränderliche elektrische Geräte) erfolgt gemäß den ge-

setzlichen Forderungen durch die Diakonie. 

 

(3)  Generell sind alle Störungen oder Schäden der Stadt Delitzsch umgehend mitzuteilen. 

Im Störfall ist den Medienträgern der Zutritt zum Gebäude zu ermöglichen. 

 

(4)  Die Diakonie hat bei dringend erforderlichen, im öffentlichen Interesse liegenden Bau-

maßnahmen (Leitungsverlegung usw.) sowie im Havariefall die Inanspruchnahme des 

Vertragsgegenstandes für die Dauer der Baumaßnahme unentgeltlich zu dulden und 

kann gegen die Stadt keinerlei Ansprüche geltend machen. 

 

§ 5 

Betriebs- und Wirtschaftsführung 

 

(1)  Die Diakonie verpflichtet sich zu ordnungsgemäßer und wirtschaftlicher Betriebsführung. 

Sie vermeidet jeden unangemessenen Aufwand und beantragt Zuschüsse von dritter 

Seite jeweils rechtzeitig. 

 

(2)  Die Diakonie hat über die Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben ordnungsgemäß 

Nachweis zu führen. Der Entwurf eines Haushaltsplanes für das Folgejahr ist der Stadt 

bis zum 31. August des laufenden Jahres vorzulegen. Haushaltsansätze sind zu erläu-

tern. Aufgrund dessen ist gem. § 17 Abs. 2 SächsKitaG zwischen der Stadt und der 

Diakonie eine Vereinbarung über die Finanzierung der Kindertageseinrichtung zu schlie-

ßen. Wesentliche Änderungen sind der Stadt alsbald nach ihrem Bekanntwerden mitzu-

teilen und zu begründen. Die entsprechende Jahresrechnung und der Geschäftsbericht 

sind, soweit sie das Objekt betreffen, der Stadt bis zum 31. März für das vorangegan-

gene Jahr vorzulegen. Auf Anforderung sind sämtliche Bücher und Belege, die die Haus-

haltsführung betreffen, zur Kontrolle vorzulegen. 

 

§ 6 

Betriebskosten 

 

(1) Es werden die nachstehenden Betriebskosten in eigener Verantwortung der Diakonie 

beauftragt und unterjährig beglichen: 

-  Wasserversorgung und Entwässerung, Regenwassergebühren, 
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-  Fernwärmeversorgung, 

-  Energieversorgung, 

-  Straßenreinigung, 

-  Schornsteinreinigung, 

-  Wartungskosten, 

-  sonstige Betriebskosten; das sind Kosten von Nebengebäuden, Anlagen und Einrich-

tungen (z.B. Dachentwässerung, Feuerlösch- bzw. Brandschutzeinrichtung [ohne 

Brandmeldeanlage]; Be- und Entlüftungsanlage), 

- Müllabfuhr,  

- Reinigung der Mieträume,  

- Glasreinigung sowie  

- Ungezieferbekämpfung. 

 

(2) Wartungsarbeiten an der Einbruch- bzw. Brandmeldeanlage sowie der Blitzschutzanlage 

werden in der Verantwortung der Stadt Delitzsch von dieser beauftragt. Die Kosten dafür 

werden der Diakonie in Rechnung gestellt. 

 

§ 7 

Versicherungen 

 

(1)  Die Gebäude- und Inventarversicherung gegen die Gefahren Brand, Leitungswasser, 

Sturm/Hagel und Einbruchdiebstahl bleibt im Rahmen der Gesamtversicherung bei der 

Stadt abgeschlossen. Die Kosten für die Gebäude- und Inventarversicherung übernimmt 

die Diakonie. Änderungen des Inventarversicherungswertes ab 2.500 € und Versiche-

rungsschäden sind der Stadt Delitzsch schriftlich anzuzeigen. 

 

(2)  Einbrüche und Vandalismusschäden sind umgehend der zuständigen Polizeibehörde zu 

melden und der Stadt Delitzsch anzuzeigen. Die Stellung des Strafantrages erfolgt durch 

die Stadt. 

 

(3)  Die Sachschaden- und zusätzliche Unfallversicherung für die Kinder beim Kommunalen 

Schadenausgleich Berlin (KSA) wird über die Stadt Delitzsch gewährleistet. Die Beiträge 

werden von der Stadt bezahlt. Schäden sind der Stadt Delitzsch anzuzeigen. 
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§ 8 

Haftung 

 

Für die Dauer des Vertrages übernimmt die Diakonie die Verkehrssicherungspflicht. Dazu ge-

hört insbesondere die Reinigungs-, Räum- und Streupflicht sowie die Durchführung von Baum- 

und Spielplatzkontrollen. 

 

§ 9 

Schlussbestimmungen 

 

(1)  Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden oder Aufhebung dieser Vereinbarung ein-

schließlich dieser Klausel bedürfen der Schriftform; Formerleichterungen sind ausge-

schlossen. 

 

(2)  Für den Fall der Unwirksamkeit einzelner Regelungen der Vereinbarung berühren diese 

nicht die Vereinbarung insgesamt. Die Parteien verpflichten sich, unwirksam gewordene 

Regelungen durch wirksame zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der Vereinbarung 

entsprechen und den Grundsatz von Treu und Glauben berücksichtigen. 

 

(3)  Im Falle der Beendigung dieses Vertrages fällt die Trägerschaft der Einrichtung automa-

tisch an die Stadt zurück. 

 

Delitzsch, den ... Delitzsch, den ... 

 

 

 

Dr. Manfred Wilde  Tobias Münscher-Paulig 

Oberbürgermeister Geschäftsführer 


